
 
 
 
 

Syrien, Verfahren bei der Zulassung 
zum Studium (Zulassungsempfehlung 
Syrien) 

Aufgrund der aktuellen politischen Situation in Syrien empfiehlt das Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung, für die Dauer dieser Situation bei unvollständigen 
Anträgen auf Zulassung zum Studium in Österreich mit syrischen Zeugnissen wie folgt 
vorzugehen: 

Gemäß § 60 Abs. 3 des Universitätsgesetzes 2002 – UG ist das Rektorat berechtigt, die 
Verpflichtung zur Vorlage einzelner Unterlagen nachzusehen, wenn glaubhaft gemacht wird, 
dass deren Beibringung innerhalb einer angemessenen Frist unmöglich oder mit übergroßen 
Schwierigkeiten verbunden ist, und die vorgelegten Unterlagen zur Entscheidung ausreichen. 
Dieser Tatbestand ist hinsichtlich syrischer Behörden derzeit anzunehmen. Es betrifft vor 
allem die Nachweise der besonderen Universitätsreife und die Beglaubigungen. 

Als Maßstab für die Überprüfung der allgemeinen Universitätsreife könnte der Fächerkanon 
des IB herangezogen werden. 

 

 

http://www.bmwf.gv.at/fileadmin/user_upload/wissenschaft/naric/IB_2011.pdf
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